
Hinweise zum derzeitigen Umgang mit den NWR – ID’s 
Seit 01.09.2020 ist das neue Waffengesetz bzw. deren Änderungen in Kraft getreten. Unter anderem sind Waffen, 
Erlaubnisse und Erlaubnisinhaber mit einer NWR-ID versehen worden bzw. werden damit versehen werden. Wer 
seit 2018 seine WBK zur Behörde geschickt hatte, um eine Waffe eintragen zu lassen, hat schonmal 2 NWR-ID’s auf 
den Innenseiten der WBK eingestempelt bekommen. 

 

 

Weiterhin haben Waffen und Waffenteile (Schalldämpfer, Wechselsysteme, Austauschläufe etc.) ebenfalls eine 
eindeutige NWR-ID bekommen. Diese NWR-ID sehe ich nicht in meiner WBK.  

Bsp.: W2012-11-16-0012345-B für eine Waffe oder T2018-04-06-0006789-K für ein Waffenteil 

 

Zum Umgang mit den NWR-ID’s bezüglich Erwerb, Überlassen, Reparatur  

1.) Erwerb von Privat 
 Hier ist keine NWR-ID notwendig, Erwerbsanzeige kann ohne Nennung der ID’s erfolgen, 

Kaufvertrag reicht aus, wenn alle auch in der Erwerbsanzeige geforderten Daten enthalten 
sind (Achtung Überlassungsdatum muss eindeutig sein). 
 

2.) Erwerb vom Waffenhändler 
 Der Waffenhändler benötigt die P-ID* und E-ID**. Entweder sind diese in der WBK 

eingestempelt oder ich beantrage schriftlich ein so genanntes Stammdatenblatt (Beispiel 
siehe ganz unten). 
 

3.) Überlassen an Privat 
 Hier ist keine NWR-ID notwendig, Erwerbsanzeige kann ohne Nennung der ID’s erfolgen, 

Kaufvertrag reicht aus, wenn alle auch in der Erwerbsanzeige geforderten Daten enthalten 
sind (Achtung Überlassungsdatum muss eindeutig sein). 

 

 

Erlaubnis- ID    Personen-ID 



4.) Überlassen an einen Waffenhändler 
 Der Waffenhändler benötigt die P-ID*, E-ID** und W-ID*** bzw. T-ID****. Hier benötige 

ich in jedem Fall ein Stammdatenblatt.  
 

5.) Überlassen in Folge einer Reparatur an einen Büchsenmacher 
 Der Büchsenmacher benötigt die P-ID*, E-ID** und W-ID*** bzw. T-ID****. Hier benötige 

ich in jedem Fall ein Stammdatenblatt. Achtung! Nach Austausch defekter wesentlicher 
Waffenteile ändert sich die NWR-ID des ausgetauschten Teils und das Stammdatenblatt 
hier in den ausgewiesenen Daten ebenfalls. Die W-ID der Waffe bleibt erhalten, solange 
die Teile darin verbaut sind.  Falls ich dieses Teil einzeln und nicht als ganze Waffe später 
an einen Waffenhändler überlassen (Verkaufen) möchte, benötige ich wieder ein aktuelles 
Stammdatenblatt.  
 

 Ohne die eben beschriebenen ID’s ist keine Transaktion mit Händlern und Büchsenmachern, kurz 
dem gewerblichen Teil, möglich. Die Waffen - und Teile - NWR – ID’s dienen der Verwaltung im 
Nationalen Waffenregister und sind in der WBK nicht sichtbar. 

Da durch Personalmangel in der Waffenbehörde und gleichzeitiger Gesetzesumstellung das 
Arbeitspensum nicht zu schaffen ist, bitte nicht persönlich anrufen, um das Stammdatenblatt anzufordern.  

Besser ich schicke meine Anfrage per Post an die Waffenbehörde in Frankfurt / Oder unter: 

Polizeipräsidium Land Brandenburg 
Polizeidirektion Ost 
Waffenbehörde 
Nuhnenstraße 40 
15234 Frankfurt / Oder 
 
*  Personen - ID 
**  Erlaubnis - ID 
*** Waffen - ID 
**** Teile – ID  
 

Zusätzliche hilfreiche Erklärung zu den Eintragungen in der WBK durch die 
Waffenbehörde in Frankfurt / Oder: 

 
Warum sehe ich nicht alle Teile auf meiner WBK obwohl doch alle eine T-ID haben und müsste ich nicht 
mehrere Seriennummern in der WBK haben? 

Wenn mehrere Teile zu einer Waffe zusammengefügt sind, wird lediglich die Seriennummer des 
sogenannten „wesentlichen führenden Teils“, in der Regel das Griffstück, als Seriennummer der 
gesamten Waffe eingetragen. Diese Waffe ist mit einer W-ID im NWR hinterlegt. Die dazugehörigen 
Waffenteile sind mit dieser W-ID verknüpft und ihr somit zugeordnet. 

Wenn diese Waffe nicht als Ganzes sondern „ausgeschlachtet“ und in Einzelteilen verkauft werden soll, 
wird sie im NWR UND in der WBK als „in wesentliche Teile“ zerlegt ausgetragen und die Teile existieren 
nur noch unter ihrer T-ID und werden, wenn nicht alles überlassen wird, mit ihrer eigenen 
Seriennummer als Waffenteil in die WBK eingetragen. 

Formulare der Waffenbehörde: 
https://polizei.brandenburg.de/seite/antragsformulare/62706 

https://polizei.brandenburg.de/seite/antragsformulare/62706


Besipiel Stammdatenblatt 

 
 

 
 

 
 


